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LanWin 1 – NVP Wehrendorf – Konverter 

Schalltechnische Machbarkeitsuntersuchung für vier potenzielle 

Standorte  

Notiz Nr. M171695/01 

1 Situation und Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Projektes LanWin 1 plant die Amprion GmbH einen Netzverknüp-
fungspunkt im Raum Wehrendorf, an dem eine Konverteranlage errichtet werden soll. 
Entsprechend der derzeitigen Planungen gibt es im dem infrage kommenden Gebiet 
vier mögliche Standorte. Diese sind: 

- Standort 1: Am Strothkanal
- Standort 2: Am Wehsand Ost
- Standort 3: An der Bollenfahrtstraße
- Standort 4: In der Strothe

Im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung sollen diese vier potenziellen Standorte 
hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit aus schalltechnischer Sicht geprüft werden.  

Verteiler 

Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

Herrn Eike Biesewig 
Herrn Daniel List 
stationen.immissionsschutz@amprion.net 
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2 Immissionsorte 

Als Immissionsorte werden für die Machbarkeitsuntersuchung an allen vier poten-
ziellen Standorten zunächst die nächstgelegenen Wohngebäude rund um die je-
weilige geplante Aufstellungsfläche betrachtet. Da es sich bei allen Gebäuden in der 
Regel um einzelne Gebäude zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen im Außen-
bereich handelt, wird hier immer von dem Schutzanspruch eines Mischgebietes (MI) 
mit Immissionsrichtwerten von tags/nachts 60 dB(A)/45 dB(A) ausgegangen. Die 
Lage der betrachteten Immissionsorte ist für jeden Standort im jeweiligen Lageplan 
im Abschnitt 4 bei der Beschreibung der einzelnen Standorte dargestellt. 

Die Auswahl der Immissionsorte erfolgte zunächst ausschließlich durch die Sichtung 
von Luftbildern. Eine Ortsbesichtigung oder die Sichtung von Flächennutzungsplänen 
bzw. Bebauungsplänen hat nicht stattgefunden.  

Für die Erstellung einer Schallprognose für einen Genehmigungsantrag ist die Auswahl 
der Immissionsorte bzw. die vorgenommene Einstufung der Schutzwürdigkeit noch 
einmal detailliert zu prüfen. Viele der im Rahmen der Machbarkeitsstudie betrachten 
Immissionsorte können voraussichtlich entfallen, während andere weiter entfernte 
Wohngebiete mit höherem Schutzanspruch ggf. zusätzlich zu betrachten sind.  
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3 Emissionsansätze 

Vorgesehen ist eine Konverteranlage bestehend aus zwei Polen. Für die Schallemis-
sionsansätze wird im Wesentlichen auf die aus dem Projekt „Hilgenberg“ zurückge-
griffen. Abweichend zu der Anlage Hilgenberg wird für den Standort Wehrendorf ein 
anderes Anlagen-Layout berücksichtigt.  

Auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schallquellen und deren Lage wird 
hier verzichtet. Die maßgeblichen Schallquellen mit den berücksichtigten Schallleis-
tungspegeln sind im Folgenden aufgelistet. 

Gebäude (je Monopol) 

- Konverter-/Umrichterhalle LA,eq = 95 dB(A) 

- Drosselhalle LA,eq = 80 dB(A) 

- DC-Halle LA,eq = 80 dB(A) 

Schallquellen im Freien (je Monopol) 

- Lüftungsöffnungen (6 Stück): LWA = 85 dB(A) (je Öffnung) 

- Lüftungsgeräte (8 Stück): LWA = 85 dB(A) (je Gerät) 

- Rückkühler (1 Stück) LWA = 95 dB(A) 

- Kuppeltrafo (3 Stück): LWA = 90 dB(A) (je Trafo) 

- Kuppeltrafo-Kühlung (3 Stück): LWA = 90 dB(A) (je Trafo) 

- Sonstige Schallquellen: LWA = 85 dB(A)  

Ergänzend zur Konverteranlage sollen am Standort auch zwei Netzkuppeltrans-
formatoren mit einer Leistung von je 350 MVA und ein Schaltfeld errichtet werden. 

- Netzkuppeltrafo (2 Stück): LWA = 93 dB(A) (je Trafo) 

- Schaltfeld: L‘‘WA = 54 dB(A) je 1 m² 
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4 Schallimmissionen und Beurteilung 

4.1 Allgemeines 

Die in Abschnitt 3 beschriebenen Schallquellen werden in ein digitales Schallaus-
breitungsberechnungsmodell eingefügt und es wird eine Schallausbreitungsberech-
nung gemäß DIN EN ISO 9613-2 durchgeführt.  

In den folgenden Abschnitten werden die für die vier potenziellen Standorte an den 
jeweiligen Immissionsorten resultierenden Langzeit-Mittelungspegel zusammen-
gestellt. Es ist zu beachten, dass dabei noch kein Tonzuschlag berücksichtigt wurde. 
Wenn die Geräuschimmissionen tonal sind, ist den Berechnungsergebnissen jeweils 
ein Tonzuschlag von KT = 3 dB hinzuzuaddieren.  

Da der Konverter unabhängig von Standort kontinuierlich sowohl zur Tag- als auch 
zur Nachtzeit betrieben werden kann, wird im Folgenden nur die aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht kritischere Nachtzeit mit den um 15 dB geringeren Immis-
sionsrichtwerten betrachtet. 

 

4.2 Standort 1: Am Strothkanal 

Der Aufstellungsplan für den Standort 1 ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1.  Lageplan Standort 1: Am Strothkanal. 
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Für den Standort 1 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 1 zu-
sammengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orien-
tierung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen 
den Langzeitmittelungspegel und den Immissionsrichtwerten mit angegeben.  

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert. 

Tabelle 1.  Standort 1: Am Strothkanal: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des 
LAT(LT) zum Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel  

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) – IRW  

in dB(A) 

IO 1-1 45 38,1 -6,9 

IO 1-2 45 36,9 -8,1 

IO 1-3 45 34,6 -10,4 

IO 1-4 45 36,0 -9,0 

IO 1-5 45 36,5 -8,5 

IO 1-6 45 37,7 -7,3 

 

Am Standort 1 ist der Immissionsort IO 1-1 der kritischste. Hier liegt der Langzeit-
mittelungspegel nur ca. 7 dB unter dem Immissionsrichtwert. Falls hier ein Tonzu-
schlag zu berücksichtigen ist, wird der Immissionsrichtwert durch den Betrieb des 
Konverters noch um ca. 4 dB unterschritten.  
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4.3 Standort 2: Am Wehsand Ost 

Der Aufstellungsplan für den Standort 2 ist in Abbildung 2 dargestellt. 

 

 

Abbildung 2.  Lageplan Standort 2: Am Wehsand Ost. 
 

Für den Standort 2 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 2 zu-
sammengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orien-
tierung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen 
den Langzeitmittelungspegel und den Immissionsrichtwerten mit angegeben.  

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert. 

Tabelle 2.  Standort 2: Am Wehsand Ost: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des 
LAT(LT) zum Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel  

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) – IRW  

in dB(A) 

IO 2-1 45 37,2 -7,8 

IO 2-2 45 34,0 -11,0 

IO 2-3 45 32,5 -12,5 

IO 2-4 45 29,8 -15,2 

IO 2-5 45 26,7 -18,3 

IO 2-6 45 28,2 -16,8 
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Am Standort 2 ist der Immissionsort IO 2-1 der kritischste. Hier liegt der Langzeit-
mittelungspegel nur ca. 8 dB unter dem Immissionsrichtwert. An allen anderen Im-
missionsorten unterschreitet der Langzeitmittelungspegel den Immissionsrichtwert 
um mindestens 11 dB. Falls ein Tonzuschlag zu berücksichtigen ist, wird der Immis-
sionsrichtwert durch den Betrieb des Konverters am IO 2-1 noch um ca. 5 dB unter-
schritten. 

Die maßgeblichen Schallquellen am Immissionsort IO 2-1 sind die zwei 380 kV Netz-
kuppeltransformatoren, die bislang noch ohne Lärmminderungsmaßnahmen, d. h. 
ohne Lärmschutzwände, berücksichtigt sind. Hier können durch eine geschickte An-
ordnung der Anlage bzw. der Errichtung von Lärmschutzwänden noch Geräuschmin-
derungen erzielt werden.  

 

4.4 Standort 3: An der Bollenfahrtstraße 

Der Aufstellungsplan für den Standort 3 ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

 

Abbildung 3.  Lageplan Standort 3: An der Bollenfahrtstraße. 
 

Für den Standort 3 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 3 zu-
sammengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orien-
tierung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen 
den Langzeitmittelungspegel und den Immissionsrichtwerten mit angegeben.  

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert. 
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Tabelle 3.  Standort 3: An der Bollenfahrtstraße: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und 
Differenz des LAT(LT) zum Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel  

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) – IRW  

in dB(A) 

IO 3-1 45 33,6 -11,4 

IO 3-2 45 31,6 -13,4 

IO 3-3 45 39,1 -5,9 

IO 3-4 45 34,2 -10,8 

 

Am Standort 3 ist der Immissionsort IO 3-3 der kritischste. Hier liegt der Langzeitmit-
telungspegel nur ca. 6 dB unter dem Immissionsrichtwert. Falls ein Tonzuschlag zu 
berücksichtigen ist, wird der Immissionsrichtwert durch den Betrieb des Konverters 
noch um ca. 3 dB unterschritten. 

Die maßgeblichen Schallquellen am Immissionsort IO 3-3 sind die zwei 380 kV Netz-
kuppeltransformatoren, die bislang noch ohne Lärmminderungsmaßnahmen, d. h. 
ohne Lärmschutzwände, berücksichtigt sind. Hier können durch eine geschickte An-
ordnung der Anlage bzw. der Errichtung von Lärmschutzwänden noch Geräuschmin-
derungen erzielt werden.  
 

4.5 Standort 4: In der Strothe 

Der Aufstellungsplan für den Standort 4 ist in Abbildung 4 dargestellt. 
 

 

Abbildung 4.  Lageplan Standort 4: In der Strothe. 
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Für den Standort 4 ergeben sich an den Immissionsosten (IO) die in Tabelle 4 zu-
sammengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orien-
tierung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen 
den Langzeitmittelungspegel und den Immissionsrichtwerten mit angegeben.  

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert. 

Tabelle 4.  Standort 4: In der Strothe: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des 
LAT(LT) zum Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel  

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) – IRW  

in dB(A) 

IO 4-1 45 37,7 -7,3 

IO 4-2 45 33,7 -11,3 

IO 4-3 45 32,1 -12,9 

IO 4-4 45 32,6 -12,4 

IO 4-5 45 30,8 -14,2 

IO 4-6 45 32,8 -12,2 

IO 4-7 45 28,7 -16,3 

IO 4-8 45 26,6 -18,4 

 

Am Standort 4 ist der Immissionsort IO 4-1 der kritischste. Hier liegt der Langzeitmit-
telungspegel nur ca. 7 dB unter dem Immissionsrichtwert. Falls ein Tonzuschlag zu 
berücksichtigen ist, wird der Immissionsrichtwert durch den Betrieb des Konverters 
noch um ca. 4 dB unterschritten. 

 

 

 

Dr.-Ing. Dieter Schwarzkopf  
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LanWin_ NVP Westerkappeln – Standort KW Ibbenbüren – 

Konverter  

Schalltechnische Machbarkeitsuntersuchung für vier Varianten  

Notiz Nr. M169740/03 

1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Amprion GmbH plant auf dem Standort des Steinkohlekraftwerks Ibbenbüren die 
Errichtung einer Konverteranlage. Entsprechend der derzeitigen Planungen sind auf
dem Gelände vier Aufstellungsvarianten möglich. Im Rahmen einer Machbarkeits-
untersuchung sollen diese vier Varianten hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit aus 
schalltechnischer Sicht geprüft werden.  

Verteiler 

Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

Herrn Eike Biesewig 
Herrn Daniel List 
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2 Immissionsorte 

Als Immissionsorte werden für die Machbarkeitsuntersuchung zunächst die nächst-
gelegenen Wohngebäude rund um die geplante Aufstellungsfläche betrachtet. Da es 
sich bei den Gebäuden in der Regel um einzelne Gebäude zwischen landwirtschaft-
lichen Nutzflächen handelt, wird hier von dem Schutzanspruch eines Mischgebietes 
(MI) mit Immissionsrichtwerten von tags/nachts 60 dB(A)/45 dB(A) ausgegangen. 

Die Auswahl der Immissionsorte erfolgte nur durch Sichtung von Luftbildern. Eine 
Ortsbesichtigung oder die Sichtung von Flächennutzungsplänen bzw. Bebauungs-
plänen hat nicht stattgefunden. 

Ergänzend wird der Immissionsort IO 12 südöstlich der geplanten Konverteranlage 
betrachtet. Hierbei handelt es sich um eine Flüchtlingsunterkunft, die im Gebiet des 
rechtskräftigen B-Planes Nr. 55A der Stadt Ibbenbüren liegt. Dieses Gelände ist darin 
als Versorgungsfläche ausgewiesen. Der Schutzanspruch ist damit nicht eindeutig 
festgelegt und muss noch geklärt werden. Voraussichtlich sind hier aufgrund der un-
mittelbaren Nachbarschaft zu dem Kohlekraftwerk die Richtwerte eines Mischgebie-
tes oder eines Gewerbegebietes anzusetzen.  

Für die Erstellung einer Schallprognose für einen Genehmigungsantrag ist die Auswahl 
der Immissionsorte noch einmal zu prüfen. Viele der im Rahmen der Machbarkeits-
studie betrachteten Immissionsorte können sicher entfallen, während andere, in 
etwas weiter entfernten Wohngebieten mit höherem Schutzanspruch, ggf. zusätzlich 
zu betrachten sind. 
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3 Emissionsansätze 

Vorgesehen ist eine Konverteranlage bestehend aus zwei Polen. Für die Schallemis-
sionsansätze wird im Wesentlichen auf die aus dem Projekt „Hilgenberg“ zurück-
gegriffen. Abweichend zu der Anlage Hilgenberg wird für den Standort KW Ibbenbüren 
ein anderes Anlagen-Layout berücksichtigt.  

Auf eine Beschreibung der einzelnen Schallquellen und deren Lage wird hier verzich-
tet. Die maßgeblichen Schallquellen mit den berücksichtigten Schallleistungspegeln 
sind im Folgenden aufgelistet. 

 

Gebäude (je Monopol) 

- Konverter-/Umrichterhalle: LA,eq = 95 dB(A) 

- Drosselhalle: LA,eq = 80 dB(A) 

- DC-Halle: LA,eq = 80 dB(A) 

 

Schallquellen im Freien (je Monopol) 

- Lüftungsöffnungen (6 Stück): LWA = 85 dB(A) (je Öffnung) 

- Lüftungsgeräte (8 Stück): LWA = 85 dB(A) (je Gerät) 

- Rückkühler (1 Stück): LWA = 95 dB(A) 

- Kuppeltrafo (3 Stück): LWA = 90 dB(A) (je Trafo) 

- Kuppeltrafo-Kühlung (3 Stück): LWA = 90 dB(A) (je Trafo) 

- Sonstige Schallquellen: LWA = 85 dB(A) 

Ergänzend zur Konverteranlage sollen am Standort auch zwei Netzkuppeltransfor-
matoren mit einer Leistung von je 350 MVA und ein Schaltfeld errichtet werden.  

- Netzkuppeltrafo (2 Stück): LWA = 93 dB(A) (je Trafo) 

- Schaltfeld: L‘‘WA = 54 dB(A) je 1 m² 
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4 Schallimmissionen und Beurteilung 

4.1 Allgemeines 

Die in Abschnitt 3 beschriebenen Schallquellen werden in ein digitales Schallaus-
breitungsberechnungsmodell eingefügt und es wird eine Schallausbreitungsberech-
nung gemäß DIN EN ISO 9613-2 durchgeführt.  

In den folgenden Abschnitten werden für die vier Varianten die an den Immissions-
orten resultierenden Langzeit-Mittelungspegel zusammengestellt. Es ist zu beachten, 
dass dabei noch kein Tonzuschlag berücksichtigt wurde. Wenn die Geräuschimmis-
sionen tonal sind, ist den Berechnungsergebnissen ein Tonzuschlag von KT = 3 dB 
hinzuzuaddieren.  

Da der Konverter kontinuierlich sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit betrieben 
werden kann, wird im Folgenden nur die aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
kritischere Nachtzeit mit den um 15 dB geringeren Immissionsrichtwerten betrachtet. 

 

4.2  Variante 1 

Der Aufstellungsplan der Variante 1 ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1.  Lageplan Variante 1. 
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Für die Variante 1 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 1 zusam-
mengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orientie-
rung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen den 
Langzeitmittelungspegeln und den Immissionsrichtwerten mit angegeben. Aufgrund 
der ungeklärten Gebietseinstufung des IO 12 (Flüchtlingsunterkunft) wird hier im 
Sinne einer konservativen Betrachtung der Immissionsrichtwert für Mischgebiete 
berücksichtigt Diese Einstufung ist noch zu klären (s. Abschnitt 2). 

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert. 

Tabelle 1.  Variante 1: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des LAT(LT) zum 
Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel  

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) - IRW 

in dB(A) 

IO 1 45 36,1 -8,9 

IO 2 45 37,1 -7,9 

IO 3 45 41,9 -3,1 

IO 4 45 40,6 -4,4 

IO 5 45 36,3 -8,7 

IO 6 45 39,0 -6,0 

IO 7 45 32,3 -12,7 

IO 8 45 32,8 -12,2 

IO 9 45 32,6 -12,4 

IO 10 45 31,0 -14,0 

IO 11 45 31,2 -13,8 

IO 12 45 33,7 -11,3 

 

Bei der Variante 1 ist der Immissionsort IO 3 der kritischste. Hier liegt der Langzeit-
mittelungspegel nur 3 dB unter dem Immissionsrichtwert. Falls ein Tonzuschlag zu 
berücksichtigen ist, wird durch den Konverter der Immissionsrichtwert nahezu voll-
ständig ausgeschöpft.  

 

SC
HA
LL
TE
CH
NI
SC
HE
 V
OR
AB
EI
NS
CH
ÄT
ZU
NG
  

AU
F 
BA
SI
S 
EI
NE
S 
KO
NV
ER
TE
R-
LA
YO
UT
-E
NT
WU
RF
S



   

 M169740/03        Version 1        SWF/RIC 
 11. Juli 2022 Seite 6 

  

 

S
:\
M

\P
ro

j\1
6
9

\M
1
6

9
7
4

0
\M

1
6
9
7

4
0

_
0

3
_

N
o
t_

1
D

.D
O

C
X

 :
1

1
.0

7
.2

0
2
2

 

 

4.3 Variante 2 

Der Aufstellungsplan der Variante 2 ist in Abbildung 2 dargestellt. 

 

 

Abbildung 2.  Lageplan Variante 2. 

 

Für die Variante 2 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 2 zusam-
mengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orientie-
rung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen den 
Langzeitmittelungspegeln und den Immissionsrichtwerten mit angegeben. Aufgrund 
der ungeklärten Gebietseinstufung des IO 12 (Flüchtlingsunterkunft) wird hier im 
Sinne einer konservativen Betrachtung der Immissionsrichtwert für Mischgebiete 
berücksichtigt Diese Einstufung ist noch zu klären (s. Abschnitt 2). 

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert.  
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Tabelle 2.  Variante 2: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des LAT(LT) zum 
Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel 

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) – IRW 

in dB(A) 

IO 1 45 33,5 -11,5

IO 2 45 36,4 -8,6

IO 3 45 41,0 -4,0

IO 4 45 39,8 -5,2

IO 5 45 35,3 -9,7

IO 6 45 40,6 -4,4

IO 7 45 31,4 -13,6

IO 8 45 32,0 -13,0

IO 9 45 32,4 -12,6

IO 10 45 30,9 -14,1

IO 11 45 29,8 -15,2

IO 12 45 32,5 -12,5

Bei der Variante 2 ist, wie auch bei Variante 1, der Immissionsort IO 3 der kritischste. 
Hier liegt der Langzeitmittelungspegel um 4 dB unter dem Immissionsrichtwert. Falls 
ein Tonzuschlag zu berücksichtigen ist, beträgt die Unterschreitung nur 1 dB.  
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4.4 Variante 3 

Der Aufstellungsplan der Variante 3 ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

 

Abbildung 3.  Lageplan Variante 3. 

 

Für die Variante 3 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 3 zusam-
mengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orientie-
rung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen den 
Langzeitmittelungspegeln und den Immissionsrichtwerten mit angegeben. Aufgrund 
der ungeklärten Gebietseinstufung des IO 12 (Flüchtlingsunterkunft) wird hier im 
Sinne einer konservativen Betrachtung der Immissionsrichtwert für Mischgebiete 
berücksichtigt Diese Einstufung ist noch zu klären (s. Abschnitt 2). 

Die Zeilen mit den besonders kritischen Immissionsorten sind in der Tabelle fett mar-
kiert. 
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Tabelle 3.  Variante 3: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des LAT(LT) zum 
Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel  

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) - IRW  

in dB(A) 

IO 1 45 34,3 -10,7 

IO 2 45 38,1 -6,9 

IO 3 45 47,0 2,0 

IO 4 45 45,0 0,0 

IO 5 45 39,3 -5,7 

IO 6 45 44,5 -0,5 

IO 7 45 31,7 -13,3 

IO 8 45 30,8 -14,2 

IO 9 45 30,8 -14,2 

IO 10 45 29,4 -15,6 

IO 11 45 30,0 -15,0 

IO 12 45 32,0 -13,0 

 

Die Variante 3 ist als besonders kritisch einzustufen. Aufgrund der räumlichen Nähe 
zum Immissionsort IO 3 wird hier allein durch den Betrieb der Konverteranlage der 
Immissionsrichtwert um 2 dB überschritten. Am IO 4 schöpft der Konverter den Im-
missionsrichtwert voll aus. Diese Variante scheint aus schalltechnischer Sicht nicht 
umsetzbar. Selbst unter Berücksichtigung möglicher Lärmminderungsmaßnahmen 
wird eine Genehmigungsfähigkeit voraussichtlich nicht erreicht werden können.  
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4.5 Variante 4 

Der Aufstellungsplan der Variante 4 ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 

 

Abbildung 4.  Lageplan Variante 4. 

 

Für die Variante 4 ergeben sich an den Immissionsorten (IO) die in Tabelle 4 zusam-
mengestellten Langzeitmittelungspegel. In der Tabelle sind zur besseren Orientie-
rung auch die angenommenen Immissionsrichtwerte und die Differenz zwischen den 
Langzeitmittelungspegeln und den Immissionsrichtwerten mit angegeben. Aufgrund 
der ungeklärten Gebietseinstufung des IO 12 (Flüchtlingsunterkunft) wird hier im 
Sinne einer konservativen Betrachtung der Immissionsrichtwert für Mischgebiete 
berücksichtigt Diese Einstufung ist noch zu klären (s. Abschnitt 2). 

Die Zeilen mit den besonders kritischen Immissionsorten sind in der Tabelle fett mar-
kiert. 
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Tabelle 4.  Variante 4: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des LAT(LT) zum 
Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel 

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) - IRW 

in dB(A) 

IO 1 45 39,0 -6,0

IO 2 45 35,9 -9,1

IO 3 45 38,7 -6,3

IO 4 45 37,2 -7,8

IO 5 45 33,8 -11,2

IO 6 45 34,7 -10,3

IO 7 45 33,0 -12,0

IO 8 45 33,8 -11,2

IO 9 45 35,1 -9,9

IO 10 45 33,2 -11,8

IO 11 45 33,0 -12,0

IO 12 45 37,0 -8,0

Die Variante 4 ist im Hinblick auf die Geräuschimmissionen die günstigste der hier 
untersuchten Varianten. Die kritischsten Immissionsorte sind der IO 1 und der IO 3. 
Hier liegt der Langzeitmittelungspegel jeweils 6 dB unter dem Immissionsrichtwert. 
Ohne Tonzuschlag wäre der Geräuschbeitrag des Konverters als irrelevant im Sinne 
der TA Lärm zu betrachten. Falls ein Tonzuschlag zu berücksichtigen ist, wird durch 
den Konverter der Immissionsrichtwert nur um 3 dB unterschritten. 

Dr.-Ing. Dieter Schwarzkopf 
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LanWin_ NVP Westerkappeln – Standort Wersen – Konverter 

Schalltechnische Machbarkeitsuntersuchung   

Notiz Nr. M169740/04 

1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Amprion GmbH sucht für den NVP Westerkappeln einen Standort, an dem eine 
Konverteranlage errichtet werden kann. Ein möglicher Aufstellungsort ist in Wersen 
(Halen/Lotte) an der Halener Straße. 

Im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung soll die derzeit geplante Aufstellungs-
variante hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit aus schalltechnischer Sicht geprüft 
werden. 

Verteiler 

Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

Herrn Eike Biesewig 
Herrn Daniel List 
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2 Immissionsorte 

Als Immissionsorte werden für die Machbarkeitsuntersuchung zunächst die nächst-
gelegenen Wohngebäude rund um die geplante Aufstellungsfläche betrachtet. Die 
Auswahl der Immissionsorte erfolgte nur durch Sichtung von Luftbildern. Eine Orts-
besichtigung oder die Sichtung von Flächennutzungsplänen bzw. Bebauungsplänen 
hat nicht stattgefunden. 

Die Lage der Immissionsorte und des zu untersuchenden Standortes sind in 
Abbildung 1 in Abschnitt 4.2 dargestellt. 

Da es sich bei den Gebäuden in der Regel um einzelne Gebäude im Außenbereich 
zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen handelt, wird hier von dem Schutzan-
spruch eines Mischgebietes (MI) mit Immissionsrichtwerten gemäß TA Lärm von 
tags/nachts 60 dB(A)/45 dB(A) ausgegangen. 

Nur der IO 9 liegt am Rande einer geschlossenen Bebauung. Hier wird vorsorglich 
der Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) angenommen. Nach 
Auswertung von Luftbildern hinsichtlich der Gebietsnutzung ist auch nicht ausge-
schlossen, dass es sich hier um ein reines Wohngebiet (WR) handelt.  

Für die Erstellung einer Schallprognose für einen Genehmigungsantrag ist die Auswahl 
der Immissionsorte noch einmal zu prüfen. Viele der im Rahmen der Machbarkeits-
studie betrachteten Immissionsorte können sicher entfallen, während andere, in 
etwas weiter entfernten Wohngebieten mit höherem Schutzanspruch, ggf. zusätzlich 
zu betrachten sind. 
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3 Emissionsansätze 

Vorgesehen ist eine Konverteranlage bestehend aus zwei Polen. Für die Schallemis-
sionsansätze wird im Wesentlichen auf diejenigen aus dem Projekt „Hilgenberg“ 
zurückgegriffen. Abweichend zu der Anlage Hilgenberg wird für den Standort Wersen 
ein anderes Anlagen-Layout berücksichtigt.  

Auf eine Beschreibung der einzelnen Schallquellen und deren Lage wird hier verzich-
tet. Die maßgeblichen Schallquellen mit den berücksichtigten Schallleistungspegeln 
sind im Folgenden aufgelistet. 

 

Gebäude (je Monopol) 

- Konverter-/Umrichterhalle: LA,eq = 95 dB(A) 

- Drosselhalle: LA,eq = 80 dB(A) 

- DC-Halle: LA,eq = 80 dB(A) 

 

Schallquellen im Freien (je Monopol) 

- Lüftungsöffnungen (6 Stück): LWA = 85 dB(A) (je Öffnung) 

- Lüftungsgeräte (8 Stück): LWA = 85 dB(A) (je Gerät) 

- Rückkühler (1 Stück): LWA = 95 dB(A) 

- Kuppeltrafo (3 Stück): LWA = 90 dB(A) (je Trafo) 

- Kuppeltrafo-Kühlung (3 Stück): LWA = 90 dB(A) (je Trafo) 

- Sonstige Schallquellen: LWA = 85 dB(A) 

Ergänzend zur Konverteranlage sollen am Standort auch zwei Netzkuppeltransfor-
matoren mit einer Leistung von je 350 MVA und ein Schaltfeld errichtet werden.  

- Netzkuppeltrafo (2 Stück): LWA = 93 dB(A) (je Trafo) 

- Schaltfeld: L‘‘WA = 54 dB(A) je 1 m² 
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4 Schallimmissionen und Beurteilung 

4.1 Allgemeines 

Die in Abschnitt 3 beschriebenen Schallquellen werden in ein digitales Schallaus-
breitungsberechnungsmodell eingefügt und es wird eine Schallausbreitungsberech-
nung gemäß DIN EN ISO 9613-2 durchgeführt.  

Im Folgenden werden die an den Immissionsorten resultierenden Langzeit-Mitte-
lungspegel zusammengestellt. Es ist zu beachten, dass dabei noch kein Tonzuschlag 
berücksichtigt wurde. Wenn die resultierenden Geräuschimmissionen tonal sind, ist 
den Berechnungsergebnissen ein Tonzuschlag von KT = 3 dB hinzuzuaddieren.  

Da der Konverter kontinuierlich sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit betrieben 
werden kann, wird im Folgenden nur die aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
kritischere Nachtzeit mit den um 15 dB geringeren Immissionsrichtwerten betrachtet. 

 

4.2  Schallimmissionen 

Der Aufstellungsplan des Konverters sowie die Immissionsorte sind in Abbildung 1 
dargestellt. 

 

 

Abbildung 1.  Lageplan. 
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Aus den Schallausbreitungsberechnungen ergeben sich an den Immissionsorten (IO) 
die in Tabelle 1 zusammengestellten A-bewerteten Langzeitmittelungspegel. In der 
Tabelle sind zur besseren Orientierung auch die angenommenen Immissionsricht-
werte und die Differenz zwischen den Langzeitmittelungspegeln und den Immissions-
richtwerten mit angegeben. 

Die Zeile mit dem kritischsten Immissionsort ist in der Tabelle fett markiert. 

Tabelle 1.  Variante 1: Langzeitmittelungspegel LAT(LT) und Differenz des LAT(LT) zum 
Immissionsrichtwert (IRW) für alle betrachteten Immissionsorte. 

Immissionsort IRW 

in dB(A) 

Langzeit- 

Mittelungspegel 

LAT(LT) in dB(A) 

Differenz 

LAT(LT) - IRW 

in dB(A) 

IO 1 45 35,6 -9,4

IO 2 45 35,1 -9,9

IO 3 45 32,9 -12,1

IO 4 45 37,2 -7,8

IO 5 45 31,9 -13,1

IO 6 45 34,8 -10,2

IO 7 45 33,3 -11,7

IO 8 45 33,5 -11,5

IO 9 40 31,7 -8,3

Der Langzeitmittelungspegel liegt an allen Immissionsorten mindestens 8 dB unter 
dem Immissionsrichtwert. Der geringste Abstand stellt sich am IO 9 ein. Falls an den 
Immissionsorten ein Tonzuschlag zu berücksichtigen ist, liegen die Beurteilungs-
pegel, die durch den Konverter verursacht werden am IO 9 um 5 dB unter dem 
Immissionsrichtwert, an allen anderen Immissionsorten wird der Immissionsrichtwert 
um mindestens 6 dB unterschritten. 

Dr.-Ing. Dieter Schwarzkopf 
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